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Anfragebeantwortung 

Au! eine Anfrage der Abgeordneten Dr. P f e i f e r und Genossen, 

betreffend Kosteneraatz im Verfahren vor dem Verwaltungsgeridhtsho~ 

teilt Bundeskanzler Ing. Raa b folgendes mit : 

Der Nationalrat hat an1äaslich der Beratung der Regierungsvorlage 

einer Verwa.ltungsgeriehtshofgesetz~Novelle 1952, die inzwischen im Bundes

gesetzblatt unter Nr~6l/19 52 kundgemacht worden ist, durch den zuständigon 

Ausschuss, dem die Regierungsvorla.ge zur Beratung zugewiesen war, auch über 

die Frage beraten, ob eine Änderung der im Verwaltungagerichtshofgesetz ent

hal tenen grundaä.·tzlichep. Vorschriften über den Kostenersatz platzzugreifen hnt. 

Aus dem Bericht des AusschU8S.. für Verfassung und Verwaltungsreform 

(517 der Beilagen zu den. Stenographischen Protokollen, VI.GP.) 1st zu ersehon, 

dass der zustä.ndige Ausschuss naoh eingehender Prütung eine Revision der den 

Kostenersatz regelnden Vorschriften 1n grundsätzlicher Beziehung nicht für 

angebracht gehalten hat. Ich sehe ke1~en Anlas3, diesem vom Gesetzgeber ZUQ 

Ausdruok gebrachten Standpunkt entgegensutreten und elne Neuregelung der 

den Kostenersatz regelnden Bestimmungan in die Wage zu leiten. 

-.-.-.-.-.-
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